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Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat 
am 3. Juli 2013 beschlossen:

Dritter Nachtrag
zum Tarif für die Benutzung 

von Sportanlagen und für die
besondere Benutzung von 

Schulen der 
Stadt Mönchengladbach

vom 4. Juli 2013

Der Tarif für die Benutzung von Sport-
anlagen und für die besondere Benutzung 
von Schulen der Stadt Mönchengladbach 
vom 18. Dezember 1997 (Abl. MG S. 303), 
zuletzt geändert durch den Zweiten 
Nachtrag vom 20. Dezember 2012 
(Abl. MG S. 229), wird wie folgt geändert:

Artikel 1

Abschnitt I Nr. 10 erhält folgende Fassung:
„10. Finden Veranstaltungen in Räumlich-

keiten von Sportanlagen oder Schulen 
statt, die unter die Bestimmungen der 
Verordnung über Bau und Betrieb von 
Sonderbauten (Sonderbauverord-
nung - SBauVO) des Landes Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils gültigen 
Fassung fallen, können, wenn die Art 
der Veranstaltung es erfordert, Kosten 
für den Einsatz von Verantwortlichen 
für Veranstaltungstechnik anfallen. 
Diese Kosten werden dem Zahlungs-
pflichtigen nach Nr. 2 zusätzlich zum 
Entgelt nach Abschnitt II oder III in 
Rechnung gestellt. Grundsätzlich gibt 
die Stadt Mönchengladbach den 
Einsatz des Veranstaltungstechnikers 
vor. Alternativ kann der Zahlungs-
pflichtige selbst einen Verantwort-
lichen für Veranstaltungstechnik im 
Sinne der Sonderbauverordnung 
stellen, sofern die Stadt Mönchen-
gladbach ihre vorherige Zustimmung 
erteilt.“

Die bisherige Nr. 10 wird zur neuen Nr. 11.

Artikel 2

Dieser Tarifnachtrag tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Auf die 
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen wird hingewiesen. Diese Vor-
schrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.“

Mönchengladbach, den 4. Juli 2013

Norbert Bude
Oberbürgermeister

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat 
am 3. Juli 2013 beschlossen:

Achtzehnter Nachtrag
zur Ordnung für die Benutzung 
der Abfallentsorgungsanlagen 
der Stadt Mönchengladbach

vom 4. Juli 2013

Die Ordnung für die Benutzung der Ab-
fallentsorgungsanlagen der Stadt Mön-
chengladbach vom 17. Dezember 1998 
(Abl. MG S. 269), zuletzt geändert durch 
den Siebzehnten Nachtrag vom 20. De-
zember 2012 (Abl. MG S. 237), wird wie 
folgt geändert:

Artikel 1

1. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Für die Benutzung der Abfallauf-
bereitungsanlage Mönchengladbach-
Rheindahlen wird durch das von der 
Stadt beauftragte Unternehmen in 
dessen eigenem Namen und für 
dessen eigene Rechnung ein privat-
rechtliches Entgelt erhoben. Dieses 
beträgt für alle Abfälle ab einer Menge 
von 400 kg 187,48 EUR/t. Für Mengen 
unterhalb von 400 kg wird ein pau-
schales Entgelt in Höhe von 46,87 EUR 
je Anlieferung erhoben.“

2. In § 7 Abs. 5 wird nach Satz 1 folgender 
Satz 2 eingefügt:
„Abweichend hiervon wird die Höhe 
des Verwaltungskostenzuschlags für 
Anlieferungen bei der Abfallauf-
bereitungsanlage Mönchengladbach-
Rheindahlen unterhalb von 400 kg 
pauschal mit 1,59 EUR je Anlieferung 
festgesetzt.“

Artikel 2

Dieser Nachtrag tritt am 1. August 2013 in 
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Nachtrag wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Auf die 
Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen wird hingewiesen. Diese Vor-
schrift hat folgenden Wortlaut:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.“

Mönchengladbach, den 4. Juli 2013

Norbert Bude
Oberbürgermeister

Bebauungsplan wird 
rechtskräftig:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in 
seiner Sitzung am 03.07.2013 folgende 
Beschlüsse gefasst:

I Bebauungsplan Nr. 755/S , Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung ge-
mäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

Stadtbezirk Süd - Rheydt - Gebiet 
südlich der Stresemannstraße, 
zwischen der Waisenhausstraße 
und der Limitenstraße (siehe Ab-
bildung)

„Der Rat der Stadt beschließt aufgrund 
der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.05.2005 (GV. NRW. S. 498), und der 
§§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509):

1. Den vorliegenden Bebauungsplan 
Nr. 755/S (Deckblatt zum 
Durchführungsplan DP R Nr. 1009) 
gemäß § 10 BauGB als Satzung;

2. die vorliegende Begründung, die 
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gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem 
Bebauungsplan Nr. 755/S beige-
fügt wird;

3. den Durchführungsplan DP R Nr. 
1009 aufzuheben, soweit dieser 
durch das Gebiet des Bebau-
ungsplanes Nr. 755/S betroffen 
wird.“

II Bebauungsplan Nr. 758/N , Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung ge-
mäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

Stadtbezirk Nord - Gladbach, Gebiet 
zwischen dem Kapuzinerplatz und 
der Viersener Straße ("Neues Haus 
Zoar") (siehe Abbbildung)

„Der Rat der Stadt beschließt aufgrund 
der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli  1994 (GV NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.05.2011 (GV. NRW. S. 271), und der 
§§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509):

1. Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB: ... ..

2. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB: ... ..

3. Den vorliegenden Bebauungsplan 
Nr. 758/N (Deckblatt zum Bebau-
ungsplan M Nr. 357) gemäß § 10 
BauGB als Satzung;

4. den Bebauungsplan M Nr. 357 
aufzuheben, soweit dieser durch 
das Gebiet des Bebauungsplanes 
Nr. 758/N betroffen wird;

5. die vorliegende Begründung, die 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB dem 
Bebauungsplan Nr. 758/N beige-
fügt wird;

6. die Verwaltung zu beauftragen, 
den wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Mönchengladbach 
gemäß § 13a Absatz 2 Nr. 2 BauGB 
im Wege der Berichtigung anzu-
passen.“

Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB werden die 
Beschlüsse des Rates hiermit ortsüblich 
bekannt gemacht. 

Vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ab werden die Pläne 
zusammen mit der Begründung im Fach-
bereich Stadtentwicklung und Planung, 
Rathaus Rheydt, Eingang G, III. Ober-
geschoss, 

Zimmer 3041 (Bebauungsplan Nr. 755/S) 
und



Zimmer 3042 (Bebauungsplan Nr. 758/N)

zu jedermanns Einsicht, während der 
Dienststunden; und zwar

vormittags:
Montag bis Freitag
von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr,

nachmittags:
Montag bis Mittwoch
von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr
und Donnerstag
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

bereitgehalten. Jedermann kann über den 
Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis gemäß § 44 Abs. 5 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I 
S. 1548) auf § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann 
Entschädigung verlangen, wenn die in 
den §§ 39 bis 42 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. 
Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.“

„(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Absatz 3 Satz 1 be-
zeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.“

Hinweis gemäß § 215 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 
1548) auf § 215 Abs. 1 BauGB:

„(1) Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-
zung der  Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplans 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind.“

Hinweis gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666); zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271):

„Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher ge-
rügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.“

Mit dieser Bekanntmachung treten die 
Bebauungspläne Nr. 755/S und 758/N 
gemäß § 10 BauGB in Kraft. 

Mönchengladbach, den 05.07.2013

Norbert B u d e 
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Die Straße Am Beekerkamp lag 1988 im 
unbeplanten Bereich und wurde seinerzeit 
ohne Beschränkungen gewidmet. Der seit 
dem 15.12.1997 rechtskräftige Bebau-
ungsplan Nr. 423/V weist den Abschnitt von 
der südöstlichen Gebäudegrenze des 
Hauses Am Beekerkamp Nr. 79 bis zur 
Grenze des Wegegrundstücks Gemarkung 
Neuwerk, Flur 51, Flurstück 264  als Fläche 
für Fußgänger und Radfahrer aus. Die 
Wegefläche ist in der Örtlichkeit bereits 
dieser Ausweisung entsprechend ausge-
baut. Somit ist die bisher aus straßen-
rechtlicher Sicht uneingeschränkt zu-
lässige Benutzung der Straße auf den 
Fußgänger- und Radverkehr zu be-
schränken. 

Die Bezirksvertretung Ost hat daher in ihrer 
Sitzung am 06.06.2013 die Einleitung eines 
Teileinziehungsverfahrens gemäß § 7 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 

1995 (GV. NRW. S. 1028 - SGV. NRW. 91 -), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (GV. 
NRW. S.731), für die Straße Am 
Beekerkamp im Abschnitt von der 
südöstlichen Gebäudegrenze des Hauses 
Am Beekerkamp Nr. 79 bis zur Grenze des 
Wegegrundstücks Gemarkung Neuwerk, 
Flur 51, Flurstück 264 (Gemarkung 
Neuwerk, Flur 51, Flurstück 199 tlw.), 
beschlossen.

Es ist beabsichtigt, den öffentlichen 
Verkehr in dem vorgenannten Straßen-
abschnitt auf den Fußgänger- und Rad-
fahrverkehr zu beschränken.

Die Absicht der Teileinziehung wird hiermit 
gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NW bekannt-
gemacht, um Gelegenheit zu Einwen-
dungen zu geben. 

Ein Plan, aus dem die Lage des 
Teileinziehungsbereichs ersichtlich ist, 
kann während der Dienstzeiten montags 
bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr (donnerstags 
bis 17.00 Uhr) sowie freitags von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr beim Fachbereich 
Ingenieurbüro und Baubetrieb, Abteilung 
Straßen- und Ingenieurbau, Rathaus 
Rheydt, Zimmer 443 und 444 eingesehen 
werden.

Mönchengladbach, den 26.06.2013

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Andreas Wurff
Techn. Beigeordneter

Bekanntmachung

Aufgrund des Beschlusses des Rates der 
Stadt Mönchengladbach vom 22.05.2013 
wird die Lettow-Vorbeck-Straße vom süd-
lichen Ende der ehemaligen Bahnbrücke 
bis zum Parkplatz am Friedhof (Gemar-
kung Neuwerk, Flur 28, Flurstücke 288 tlw., 
289 tlw. und  356 tlw.) gemäß § 7 Abs. 2 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1995 (GV. NRW. S. 1028 - SGV. 
NRW. 91 -), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 
(GV. NRW. S. 731), für den öffentlichen 
Verkehr eingezogen:

Die Absicht der Einziehung wurde im 
Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach vom 
31.10.2012 bekanntgegeben. Einwendun-
gen sind hiergegen nicht erhoben worden.

Ein Plan, aus dem die Lage des 
Einziehungsbereichs ersichtlich ist, kann 
während der Dienst-zeiten montags bis 
donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr (donnerstags 
bis 17.00 Uhr) sowie freitags von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr beim Fachbereich Ingenieur-
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Ausstattung für den Technikbereich der 
Gesamtschule Stadtmitte

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Sofort nach Auftragsvergabe 

Fachliche Auskunft erteilt:
Hr. Boden, FB Schule und Sport, 
Telefon 02161/25-3752,  
Telefax 02161/25-3739,
E-Mail
Clemens.Boden@moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und 
einzusehen ab sofort bis 30.07.2013 beim 
FB Schule und Sport, Voltastraße 2, 41061 
Mönchengladbach, Zimmer 221. Sie 
können auch beim o. g. Ansprechpartner 
angefordert werden.

Ablauf der Angebotsfrist:
30.07.2013, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
FB Verwaltungsentwicklung und -service, 
Weiherstraße 21, Zimmer 10
41061 Mönchengladbach.
- schriftlich
Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL) 
über die Zahlungsweise wird besonders 
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden 
gefordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der 

Beiträge zur Sozialversicherung und 
zur Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den 
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem 
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen 
Voraussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmi-
gungen.

- ILO Kernarbeitsnormen
- Frauenförderung und zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie
- Tariftreue und Mindestentlohnung für 

Dienst- und Bauleistungen unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des 
Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 

- Umweltmanagement

Zuschlagskriterien:
100% Preis

Bindefrist:
30.08.2013

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt 
der Bewerber den Bestimmungen über 
nicht berücksichtigte Angebote gem. 
§ 19/§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die 
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht 
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
- FB Schule und Sport -

büro und Baubetrieb, Abteilung Straßen- 
und Ingenieurbau, Rathaus Rheydt, 
Zimmer 443 und 444 eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Einziehungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe, 
gerechnet vom Tage nach der Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung an, Klage 
beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, 
Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, 
schriftlich, in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG) oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Gerichts erhoben werden.

Mönchengladbach, den 26.06.2013

Stadt Mönchengladbach
als Straßenbaubehörde
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Andreas Wurff
Techn. Beigeordneter

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - Fachbereich 
Feuerwehr -, 41050 Mönchengladbach, 
vergibt in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Lieferung von digitalen Meldeempfängern

Aufteilung in Lose:
Nein

Nebenangebote sind:
nicht zugelassen

Ausführungsfrist:
ca. 3. Quartal 2013

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Musch, Telefon 02166 9989-2461

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und 
einzusehen ab sofort bis 18.07.2013 bei 
der Stadt Mönchengladbach, Fachbereich 
Feuerwehr, Stockholtweg 132, Zi. 0102, 
41238 Mönchengladbach. Sie können 
auch unter Fax-Nr. 02166 9989-2489 oder 
E-mail
sabine.schueller@moenchengladbach.de 
angefordert werden.
Die Höhe der Entschädigung für die 
Verdingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR 
und ist an die Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl 310 
500 00 (IBAN: DE 20 310 500 00 00000 
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33) zu-
gunsten der Stadtkasse Kassenzeichen 
3704.0000.0966 zu überweisen. Die 
Abgabe/der Versand der Unterlagen erfolgt 
erst nach Vorlage eines Nachweises der 
Überweisung. Eine Bareinzahlung ist nicht 
möglich. Eine Erstattung der Ent-

schädigung erfolgt nicht.
Ablauf der Angebotsfrist:
22.07.2013  12:00 Uhr

Schriftlich einzureichen in deutscher 
Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach FB 12.20
Weiherstr. 21, Zi. 10
41061 Mönchengladbach

Sicherheitsleistung:
./.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL) 
über die Zahlungsweise wird besonders 
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden 
gefordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der 

Beiträge zur Sozialversicherung und 
zur Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den 
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem 
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen.

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmi-
gungen. 

- ILO Kernarbeitsnormen

Über diese Eigenerklärungen hinaus 
werden keine Unterlagen gefordert:

Es werden Eignungsnachweise, die durch 
Präqualifizierungsverfahren erworben 
werden, zugelassen.

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
keine

Zuschlagskriterien:
100 % Preis 

Bindefrist:
16.08.2013

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt 
der Bewerber den Bestimmungen über 
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§ 22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die 
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht 
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
- Fachbereich Feuerwehr -

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - Fachbereich 
Schule und Sport -, 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung

Ort der Leistung:
Gesamtschule Stadtmitte, Mönchenglad-
bach

Art und Umfang der Leistung:



Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach - Fachbereich 
Umweltschutz und Entsorgung, Abteilung 
Boden -, 41050 Mönchengladbach, vergibt 
in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Orientierende Gefährdungsabschätzung 
von acht chemischen Reinigungen im 
Stadtgebiet Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Gutachterleistungen und  Geländearbeiten

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
ab 15.10.2013

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Rieger, Telefon: 02161/25-8246

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich und 
einzusehen ab sofort beim Fachbereich 
Ingenieurbüro und Baubetrieb, Zentrale 
Vergabestelle, 41050 Mönchengladbach, 
Rathaus Rheydt, Markt 11 (Eingang E), 
4. Obergeschoss, Zimmer 440 (Telefon 
02161/25-8501). 
Sie können auch unter Fax-Nr. 02161/25-
8559 / E-mail 
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
angefordert werden.
Die Höhe der Entschädigung für die 
Verdingungsunterlagen beträgt 5,00 EUR 
und ist an die Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach Kto.-Nr. 66 001, Bankleitzahl 310 
500 00 (IBAN: DE 20 310 500 00 00000 
66001, SWIFT.BIC: MGLSDE33) zu-
gunsten der Stadtkasse Kassenzeichen 
6009.1134.9741 zu überweisen. Die 
Aushändigung bzw. der Versand der 
Unterlagen erfolgt erst nach Vorlage des 
Nachweises der Überweisung (ggf. per Fax 
oder E-Mail). Bareinzahlung ist nicht 
möglich. Eine Erstattung der Entschädi-
gung erfolgt nicht.

Ablauf der Angebotsfrist:
08.08.2013, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Zentrale Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang E)
4. Obergeschoss, Zimmer 440
- schriftlich

Sicherheitsleistung:
Keine

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL) 
über die Zahlungsweise wird besonders 
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden 
gefordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der 

Beiträge zur Sozialversicherung und 
zur Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den 
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem 

Arbeitnehmerentsendegesetz
- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-

aussetzungen.
- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmi-

gungen.
- ILO Kernarbeitsnormen
- Frauenförderung und zur Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie
- Tariftreue und Mindestentlohnung für 

Dienst- und Bauleistungen unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des 
Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) 

Über diese Eigenerklärungen hinaus 
werden folgende Unterlagen gefordert:

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des Finanzamtes

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Krankenkasse

• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der Berufsgenossenschaft

• gültige Handwerkskarte/Bescheini-
gung der IHK

• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• Angaben zum für die Leistung und 

Aufsicht vorgesehenen technischen 
Personal

• weitere Eignungsnachweise

Nachweis als zugelassener Sachver-
ständiger Sachgebiet 2 (Wirkungspfad 
Boden - Gewässer) nach § 17 Landes-
bodenschutz- und Altlastengesetz 
NRW / Verordnung über Sachver-
ständige und Untersuchungsstellen für 
Bodenschutz und Altlasten (SU-BodAV 
NRW)

Liste vergleichbarer Referenzprojekte 
für Projektleiter (Sachverständiger) 
und Hauptsachbearbeiter des Projekt-
teams inkl. Ansprechpartner der je-
weiligen AG

Folgende Nachweise aus dem Leistungs-
verzeichnis:
Keine

Zuschlagskriterien:
50 % Preis und 50 % Qualität

Bindefrist:
19.09.2013

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt 
der Bewerber den Bestimmungen über 
nicht berücksichtigte Angebote gem. 
§ 19/§22 EG VOL/A.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die 
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht 
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
- Fachbereich Ingenieurbüro und
Baubetrieb -

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-
Mönchengladbach, 27.05.2013
Dienstgebäude
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 - 40
Tel.: 0211/475-9835
FAX: 0211/475-9791

Flurbereinigung Wildenrath
Az.: 33- 16 06 7

Überleitungsbestimmungen
zur vorläufigen 

Besitzeinweisung

Die Bezirksregierung Düsseldorf erlässt 
hiermit als Flurbereinigungsbehörde, nach 
Anhörung des Vorstandes der Teilnehmer-
gemeinschaft, die nachstehenden Über-
leitungsbestimmungen für das Flur-
bereinigungsverfahren Wildenrath. Sie 
regeln gemäß § 62 Abs. 2 und § 66 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG), die 
tatsächliche Überleitung in den neuen 
Zustand, namentlich den Übergang des 
Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung 
der neuen Grundstücke.

Die Überleitungsbestimmungen sind Be-
standteil der vorläufigen Besitzeinweisung 
vom 27.05.2013 (§ 65 FlurbG) und treten 
zeitgleich in Kraft.
1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Diese Überleitungsbestimmungen gel-
ten für alle am Flurbereinigungs-
verfahren Beteiligten.

1.2 Nach Aberntung der aufstehenden 
Früchte, spätestens mit den in 
nachstehender Tabelle genannten 
Terminen, gehen der Besitz, die 
Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den in den Nach-
weisen zur neuen Feldeinteilung be-
nannten Empfänger über. Die Ab-
erntung und Räumung der bisherigen 
alten Grundstücke müssen ent-
sprechend der Nutzungs- bzw. Frucht-
art bis zum jeweiligen Termin des 
Nutzungsübergangs beendet sein. Die 
Räumung bedeutet die völlige 
Freimachung des Grundstücks für die 
Bewirtschaftung durch den Nachfolger. 
Maisstoppeln und Rapsstoppeln sind 
vom Alteigentümer zu häckseln. 
Häckselstroh gilt als Aberntung.

Beteiligte, die diese Vorschrift nicht 
beachten, haben keinen Anspruch auf 
Entschädigung, wenn die Grundstücke 
nach diesen Bestimmungen auf den 
Empfänger der Abfindungsflurstücke 
übergehen. Darüber hinaus ist der 
Empfänger der Abfindung nach 
Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde berechtigt, noch aufstehende 
oder lagernde Früchte, Materialien 
sowie Zäune und andere versetzbare 
Anlagen auf Kosten und Gefahr des 
bisherigen Eigentümers zu entfernen
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1.3 Für nicht aufgeführte Feldfrüchte und 
andere Flächen gehen der Besitz, die 
Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den in den Nach-
weisen zur neuen Feldeinteilung be-
nannten Empfänger spätestens zum 
30.11.2013 über.

1.4 Abweichende Vereinbarungen hin-
sichtlich des Zeitpunktes des Besitz-
überganges können unter den Be-
teiligten getroffen werden, wenn 
Rechte Dritter durch diese Verein-
barungen nicht berührt werden. Sie 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde.

1.5 Die Neueinsaat von Zwischenfrüchten 
sowie Untersaaten sind auf den alten 
Grundstücken nicht gestattet.

1.6 Auf die bereits öffentlich bekannt-
gemachten Einschränkungen des § 34 
FlurbG wird ausdrücklich hingewiesen.

2. Alte Anlagen

2.1 Versetzbare Anlagen (z.B. Vieh- und 
Geräteschuppen, Weidezäune, Pump-
anlagen u.a.) müssen bis zum 
30.11.2013 von dem bisherigen Eigen-
tümer der alten Grundstücke entfernt 
werden. Die Entfernung muss voll-
ständig erfolgen. Nach diesem 
Zeitpunkt gehen die nicht entfernten 
Anlagen entschädigungslos auf den 
Empfänger der neuen Grundstücke 
über, sofern die betroffenen Beteiligten 
nicht etwas anderes vereinbart haben. 

2.2 Nicht versetzbare Anlagen (z.B. 
Mauern, Scheunen, massive Vieh-
tränken u.s.w.) gehen, soweit zwischen 
den betroffenen Beteiligten nichts 
anderes vereinbart wurde, mit dem 
Besitzübergang der Grundstücke auf 
den Abfindungsempfänger über und 
sind von diesem zu übernehmen.
Kann zwischen den Beteiligten keine 
Einigung über die Frage einer 
eventuellen Entschädigung erzielt 
werden, wird diese auf besonderen 
Antrag von der Flurbereinigungs-
behörde - erforderlichenfalls nach An-
hörung eines Sachverständigen - 
entschieden. Entsprechende Anträge 

sind bis zum 30.11.2013 schriftlich bei 
der Flurbereinigungsbehörde zu 
stellen. 

2.3 Alte Mieten (z.B. Strohmieten, 
Futterrübenmieten, Zuckerrüben-
mieten und Silagemieten) müssen bis 
zum 30.11.2013 geräumt sein und die 
entsprechenden Grundstücksteile in 
ordnungsgemäßem Zustand an den 
Besitzer der Landabfindung über-
geben werden.

2.4 Der Empfänger der Abfindung ist nach 
Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde berechtigt, eine eventuell not-
wendige Räumung auf Kosten des 
bisherigen Eigentümers durchzu-
führen.

3. Neue Anlagen

Mieten, Weideschuppen, Tränkanlagen, 
Einfriedungen sowie sonstige Anlagen 
dürfen nur auf den Abfindungsflurstücken 
angelegt werden. Bei der Errichtung 
solcher Anlagen sowie bei der Anpflanzung 
von Hecken, Bäumen und Sträuchern sind 
u.a. die Bestimmungen des Nachbarrechts-
gesetzes (NachbG NW) in der derzeit 
gültigen Fassung zu beachten.

4. Holzbestände, Obstbäume und
Beerensträucher

4.1 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
innerhalb geschlossener Waldgebiete 
wechseln zum 30.11.2013 den Be-
sitzer. Die Bestandswertermittlung 
wurde mit den Eigentümern einver-
nehmlich geregelt.

4.2 Holzbestände außerhalb geschlosse-
ner Waldgebiete, Obstbäume oder 
Beerensträucher wechseln zeitgleich 
mit dem jeweiligen Grundstück den 
Besitzer.
Dabei ist folgendes zu beachten:
4.2.1 Alle vom Landschafts- oder 

Naturschutz betroffenen Ge-
hölze dürfen nicht ohne aus-
drückliche Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde be-
seitigt werden. Auf die Vor-
schriften des Gesetz zur 
Sicherung des Naturhaushalts 

und zur Entwicklung der Land-
schaft NW (Landschaftsgesetz - 
LG) in der derzeit gültigen 
Fassung wird hingewiesen.

4.2.2 Bei Zuwiderhandlungen muss 
die Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen; sie 
kann anordnen, dass die 
Ersatzpflanzungen am alten 
Standort vorgenommen werden 
müssen (§ 34 FlurbG).

5. Vorübergehende Nutzungsbe-
schränkungen an den neuen Grund-
stücken und Leistungen der Neu-
besitzer infolge Ausbaues der Wege 

Für das Verfahrensgebiet wurde ein neues 
Wegenetz geplant. Die Ausbau- und 
Rekultivierungsarbeiten sind in Arbeit. Die 
neuen Wege und rekultivierten Wege-
flächen können nach Abschluss der Bau-
arbeiten in Besitz genommen werden. 
Damit einhergehende Nachteile werden 
ausgeglichen. 

6. Grenzmarken

Neue Grenzen werden, sofern nicht auf die 
Abmarkung verzichtet wurde, durch Grenz-
steine und Holzpflöcke in der Örtlichkeit 
kenntlich gemacht. Grenzmarken sind für 
die Anzeige der neuen Bewirtschaftungs-
struktur besonders wichtig. Insbesondere 
die Holzpflöcke sollten somit unter keinen 
Umständen entfernt oder versetzt wer-
den. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass diese Holz-
pflöcke zum Zeitpunkt des Besitzüber-
gangs noch vorhanden bzw. zu erkennen 
sind. 

Es liegt im Interesse jedes Beteiligten, 
Sorgfalt walten zu lassen, um Be-
schädigungen an Acker- und Erntegeräten 
zu vermeiden.

Für Schäden an landwirtschaftlichen Ge-
räten haftet grundsätzlich weder die 
Teilnehmergemeinschaft noch die Flur-
bereinigungsbehörde, es sei denn, dass 
diese Schäden unvermeidbar waren.

Entsprechendes gilt für die alten Grenz-
steine. Alt- und Neueigentümern wird 
empfohlen, sich gegenseitig über die Lage 
der alten Grenzsteine zu unterrichten.

Die Beteiligten sind darüber hinaus 
verpflichtet, bei der Bewirtschaftung der 
Abfindungsflurstücke sorgfältig darauf zu 
achten, dass Grenzsteine und Holzpflöcke 
nicht beschädigt oder in ihrer Lage 
verändert werden. Vorsätzlich oder grob 
fahrlässig entfernte oder beschädigte 
Grenzmarken müssen auf Kosten des 
Verursachers neu gesetzt werden.

7. Änderungen/Ergänzungen der vor-
genannten Bestimmungen

Die Flurbereinigungsbehörde kann diese 
Überleitungsbestimmungen allgemein 
oder im Einzelfall ändern oder ergänzen. 
Die Änderungen oder Ergänzungen 
werden den betroffenen Teilnehmern 



bekannt gegeben.

8. Zwangsmittel und Geldbußen

Die Flurbereinigungsbehörde kann diese 
Überleitungsbestimmungen mit Zwangs-
mitteln durchsetzen (§ 137 FlurbG in 
Verbindung mit dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen).

Im Übrigen wird auf die Bestimmungen des 
§ 154 FlurbG hingewiesen, wonach 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
des § 34 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 oder des § 85 
Nr. 5 FlurbG (Veränderungssperren) als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
geahndet werden können. Gegenstände, 
auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, 
können eingezogen werden.

Im Auftrag

gez.
(Huber)

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-
Mönchengladbach, 27.05.2013
Dienstgebäude
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 - 40
Tel.:  0211/475-9835
FAX: 0211/475-9791

Flurbereinigung Wildenrath
Az.: 33 - 16 06 7

Vorläufige Besitzeinweisung

In dem Flurbereinigungsverfahren Wilden-
rath wird hiermit gem. § 65 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) die vorläufige 
Besitzeinweisung angeordnet.

Die Überleitungsbestimmungen vom 
27.05.2013 sind Bestandteil dieses Ver-
waltungsaktes.

1. Diese vorläufige Besitzeinweisung wird 
mit dem 01.08.2013 wirksam (Stichtag 
der Wertgleichheit nach § 44 Abs. 1, 
S. 4 FlurbG). Abweichend von diesem 
allgemeinen Stichtag gehen mit dem in 
den Überleitungsbestimmungen be-
stimmten Zeitpunkten der Besitz, die 
Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf die in den Nach-
weisen zur neuen Feldeinteilung be-
nannten Empfänger über. Die bis-
herigen Besitz-, Verwaltungs- und 
Nutzungsrechte an den alten Grund-
stücken erlöschen zu den in den 
Überleitungsbestimmungen angege-
benen Zeitpunkten. Dann müssen 
anstelle der alten Grundstücke die 
neuen Grundstücke in Bewirtschaftung 
genommen werden.
Sonstige Rechtsverhältnisse, insbe-
sondere Eigentumsrechte, bleiben 
unverändert.

2. Die vorläufige Besitzeinweisung mit 

Gründen, die Überleitungsbestimmun-
gen und die Karte der neuen Feld-
einteilung liegen zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten vom 15.07.2013 bis zum 
19.07.2013 aus bei:
• der Stadt Wegberg, Rathausplatz 

25, 41844 Wegberg, Zimmer 506, 
Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 
- 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 
12.00 Uhr,

sowie vom 15.07.2012 bis zum
26.07.2012 bei:
• der Bezirksregierung Düssel-

dorf, Dez. 33, Croonsallee 36 - 40, 
41061 Mönchengladbach, Zimmer 
307 (Herr Klusen) während der 
Dienststunden nach telefonischer 
Vereinbarung (0211/475-9835)

Den Teilnehmern wurden vorab jeweils 
ein Vorabdruck der Vorläufigen Besitz-
einweisung mit den Überleitungsbe-
stimmungen ein Bodenordnungsver-
zeichnis und eine Übersichtskarte der 
Grundstücke übersandt. Zur Er-
läuterung der neuen Feldeinteilung 
und der jeweiligen Bodenordnungs-
verzeichnisse hat ein Informa-
tionstermin stattgefunden. Den Teil-
nehmern wird darüber hinaus weiterhin 
auf Antrag die neue Feldeinteilung in 
der Örtlichkeit erläutert.

3. Bestehende Rechts- bzw. Pachtver-
hältnisse gehen auf die neuen Grund-
stücke über. Von den Vertragspartnern 
können innerhalb einer Frist von drei 
Monaten folgende Festsetzungen bei 
der Flurbereinigungsbehörde bean-
tragt werden:

3.1 Angemessene Verzinsung einer 
evtl. vom Eigentümer zu leistenden 
Ausgleichszahlung für eine dem 
Nießbrauch unterliegende Mehr-
zuteilung durch den Nießbraucher 
(§ 69 Satz 2 FlurbG).

3.2 Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder anderweitiger 
Ausgleiche infolge eines even-
tuellen  Wertunterschiedes zwi-
schen dem alten und neuen 
Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG)

3.3 Auflösung des Pachtverhältnisses 
infolge wesentlicher Erschwer-
nisse der Bewirtschaftung des 
neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 
FlurbG).

Die Anträge zu 3.1 und 3.2 können von 
beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 
3.3 kann nur vom Pächter gestellt 
werden (§ 71 FlurbG). Die Frist beginnt 
mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung dieses Verwaltungs-
aktes.

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Bestimmungen der §§ 34 und 85 Ziffern 5 
und 6 FlurbG
auch nach Erlass der vorläufigen Be-
sitzeinweisung bis zur Unanfechtbarkeit 
des Flurbereinigungsplanes wirksam 

bleiben.

Gründe

Die Voraussetzungen für den Erlass der 
vorläufigen Besitzeinweisung liegen vor, da 
die Grenzen der neuen Grundstücke in die 
Örtlichkeit übertragen worden sind, 
endgültige Nachweise für Fläche und Wert 
der neuen Grundstücke vorliegen sowie 
das Verhältnis der Abfindung zu dem von 
jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht. 
Die neue Feldeinteilung wird den 
Beteiligten bekanntgegeben und auf Antrag 
auch an Ort und Stelle erläutert.

Die tatsächliche Überleitung in den neuen 
Zustand wird durch Überleitungsbe-
stimmungen geregelt (§ 65 Abs. 2 FlurbG in 
Verbindung mit § 62 Abs. 2 und 3 FlurbG)

Die nachteiligen Einwirkungen durch den 
Bau der B221 -Ortsumgehung Wildenrath- 
sollen baldmöglichst beseitigt werden. Die 
Baumaßnahmen zur Erschließung der 
neuen Grundstücke werden im Herbst 
abgeschlossen sein. Alte Wege werden 
rekultiviert. Damit verlieren die alten 
Grundstücke teilweise ihre Erschließung. 
Die an dem Verfahren Beteiligten haben 
sich darauf eingestellt, dass sie den Besitz 
an ihren neu zugeteilten Grundstücken im 
Herbst 2013 antreten können. Es ist den 
Beteiligten daher nicht zumutbar, den 
Besitzwechsel erst mit der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes vorzunehmen. 

Nach Abwägung aller hier erheblichen 
Umstände entspricht es daher 
pflichtgemäßem Ermessen, die vorläufige 
Besitzeinweisung zu erlassen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt kann 
innerhalb eines Monats Klage erhoben 
werden. 

Die Klage ist beim 

Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen

-9. Senat -Flurbereinigungsgericht-
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster

schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei 
Abschriften beigefügt werden.

Die Frist beginnt mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Verwaltungsaktes (§ 115 Abs. 1 FlurbG).

Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein Westfalen 
(ERVVO VG/FG) vom 07.11.2012 (GV 
NRW. S. 548) eingereicht werden.

Hinweise zur Klageerhebung in elek-

tronischer Form und zum elektronischen 

Rechtsverkehr finden Sie auf der 
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Homepage des Justizministeriums des 

Landes Nordrhein-Westfalen

(www.justiz.nrw.de).

Hinweis:
Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird 
angeregt, sich vor der Erhebung einer 
Klage zunächst mit dem/der zuständigen 
Ansprechpartner/in bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf in Verbindung zu 
setzen, da in vielen Fällen etwaige 
Unstimmigkeiten (z.B. durch kurzfristige 
Änderung des Sachverhaltes, Zahlen-
dreher, Schreibfehler etc.) bereits im 
Vorfeld einer Klage rechtssicher behoben 
werden können. Es wird darauf 
hingewiesen, dass sich die Klagefrist durch 
einen solchen außergerichtlichen 
Einigungsversuch nicht verlängert.

Hinweis an Bewirtschafter von 
Dauergrünland

Bewirtschafter von Dauergrünland im 
Sinne der Dauergrünlanderhaltungsver-
ordnung NRW werden auf das Um-
bruchverbot hingewiesen. Ein unge-
nehmigter Umbruch von Dauergrünland in 
den durch die vorläufige Besitzeinweisung 
zugeteilten Flächen kann zu Sanktionen 
aufgrund Verstößen gegen Cross 
Compliance- Auflagen führen. Sollte im 
Einzelfall ein Umbruch von Dauergrünland 
erforderlich sein, ist im Vorfeld des 
Umbruchs eine Klärung mit der EG-
Zahlstelle  und der Flurbereinigungsbe-
hörde herbeizuführen.

Anordnung der sofortigen Vollziehung:

Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die 
sofortige Vollziehung dieses Verwaltungs-
aktes angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen ihn keine auf-
schiebende Wirkung haben.

Gründe für die sofortige Vollziehung:

Der Erlass der vorläufigen Besitz-
einweisung liegt im öffentlichen Interesse 
und im überwiegenden Interesse der 
Beteiligten. Die bereits oben dargelegten 
Gründe für den Erlass der vorläufigen 
Besitzeinweisung rechtfertigen zugleich 
den Sofortvollzug. Insbesondere liegt es im 
öffentlichen Interesse, dass eine zügige 
Abwicklung des Flurbereinigungsver-
fahrens erreicht und die ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Flächen sichergestellt wird. Der tat-
sächliche Besitzübergang lässt sich durch 
die ineinandergreifenden Besitzrege-
lungen des Flurbereinigungsplanes nur 
gleichzeitig für alle Beteiligten des Ver-
fahrens vollziehen. Diese allgemeinen Voll-
zugsinteressen überwiegen das Interesse 
von Klägern an der aufschiebenden 
Wirkung der von ihnen erhobenen 
Rechtsbehelfe.

Rechtsbehelfsbelehrung sofortige 
Vollziehung

Gegen die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung kann die Wiederherstellung 

der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 
Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem 

Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen

-9. Senat (Flurbereinigungsgericht)-
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster.

Im Auftrag

   LS                       gez.

(Huber)

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-
Mönchengladbach, 17.06.2013
Dienstgebäude
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 - 40
Tel.: 0211/475-9803
Fax: 0211/475-9791

Flurbereinigung Arsbeck II
Az.: 33 - 16 06 2

1. Ergänzungsanordnung zur 
Vorläufigen Besitzeinweisung 

vom 01.06.2012

Im Flurbereinigungsverfahren Arsbeck II 
wird gem. § 65 Flurbereinigungsgesetz die 
nachfolgende Ergänzungsanordnung zur 
Vorläufigen Besitzeinweisung vom 
01.06.2012 erlassen.
Die Überleitungsbestimmungen vom 
01.06.2012 sind auch Bestandteil der 
Ergänzungsanordnung vom 17.06.2013.

1. In 2012 wurde der 1. Entwurf des 
Flurbereinigungsplanes Arsbeck II 
vorgelegt und die Vorläufige Besitz-
einweisung angeordnet. Der Flur-
bereinigungsplan Arsbeck II enthält 
gegenüber dem 1. Entwurf des Flur-
bereinigungsplanes geringfügige Än-
derungen. Der tatsächliche Besitz-
übergang für die im Flurbereini-
gungsplan Arsbeck II nachgewiesenen 
Flurstücke, die sich gegenüber dem 
1. Entwurf des Flurbereinigungsplans 
geändert haben,muss nach Aberntung 
der Hauptfrucht und bis spätestens zu 
den in den Überleitungsbestimmungen 
vom 01.06.2012 aufgeführten Zeit-
punkten im Jahr 2013 erfolgen, sofern 
nicht zwischen den Beteiligten 
abweichende Regelungen getroffen 
wurden. Dies bedeutet, dass Besitz-, 
Verwaltungs- und Nutzungsrechte an 
den bisher zugewiesenen Abfindungs-
grundstücken zu den vorgenannten 
Terminen erlöschen und an deren 
Stelle die im Flurbereinigungsplan 
Arsbeck II zugewiesenen Abfindungs-
tung genommen werden müssen. 
Sonstige Rechtsverhältnisse, insbe-
sondere Eigentumsrechte, bleiben 
unverändert.

2. Die 1. Ergänzungsanordnung vom 
17.06.2013 mit Gründen, die Überlei-
tungsbestimmungen vom 01.06.2012 

und die Karte der neuen Feldeinteilung 
liegen zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten vom 15.07.2013 bis zum 
26.07.2013 aus bei:
• der Stadt Wegberg, Rathausplatz 

25, 41844 Wegberg, Zimmer 506, 
Montag bis Donnerstag in der Zeit 
von 8.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 
- 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 - 
12.00 Uhr,

Den Teilnehmern wird auf Antrag die 
neue Feldeinteilung an Ort und Stelle 
angezeigt. Der Antrag ist bei der 
Flurbereinigungsbehörde zu stellen.
Den Teilnehmern wird vorab jeweils ein 
Entwurf der 1. Ergänzungsanordnung 
vom 17.06.2013 mit den Überlei-
tungsbestimmungen vom 01.06.2012 
übersandt. Die Bekanntgabe des 
Flurbereinigungsplanes Arsbeck II 
erfolgt in Kürze. Dabei wird den 
Teilnehmern jeweils das Boden-
ordnungsverzeichnis und eine Karte 
der neuen Flurstücke zugestellt. 

3. Bestehende Rechts- bzw. Pacht-
verhältnisse gehen auf die neuen 
Grundstücke über. Von den Vertrags-
partnern können innerhalb einer Frist 
von drei Monaten (gerechnet vom 
ersten Tag der öffentlichen Be-
kanntmachungdieses Verwaltungsak-
tes an) folgende Festsetzungen bei der 
Flurbereinigungsbehörde beantragt 
werden:
3.1 Angemessene Verzinsung einer 

evtl. vom Eigentümer zu leistenden 
Ausgleichszahlung für eine dem 
Nießbrauch unterliegende Mehr-
zuteilung durch den Nießbraucher 
(§ 69 Satz 2 FlurbG).

3.2 Erhöhung oder Minderung des 
Pachtzinses oder anderweitiger 
Ausgleiche infolge eines eventu-
ellen  Wertunterschiedes zwischen 
dem alten und neuen Pachtbesitz 
(§ 70 Abs. 1 FlurbG)

3.3 Auflösung des Pachtverhältnisses 
infolge wesentlicher Erschwer-
nisse der Bewirtschaftung des 
neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 
FlurbG).

Die Anträge zu 3.1 und 3.2 können von 
beiden Vertragspartnern, der Antrag 
3.3 kannnur vom Pächter gestellt 
werden (§ 71 FlurbG).

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Bestimmungen der §§ 34 und 85 Ziffern 5 
und 6 FlurbGauch nach Erlass der vor-
läufigen Besitzeinweisung bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungs-
planes wirksam bleiben.

Gründe
Die Voraussetzungen für den Erlass der 
1. Ergänzungsanordnung vom 17.06.2013 
liegen vor, da die Grenzen der neuen 
Grundstücke in die Örtlichkeit übertragen 
worden sind, endgültige Nachweise für 
Fläche und Wert der neuen Grundstücke 
vorliegen sowie das Verhältnis der 
Abfindung zu dem von jedem Beteiligten 
Eingebrachten feststeht. Die neue 
Feldeinteilung wird den Beteiligten 



dreher, Schreibfehler etc.) bereits im 
Vorfeld einer Klage rechtssicher behoben 
werden können. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass sich die Klagefrist durch einen 
solchen außergerichtlichen Einigungsver-
such nicht verlängert. 

Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige 
Vollziehung dieses Verwaltungsaktes an-
geordnet mit der Folge, dass Rechts-
behelfe gegen ihn keine aufschiebende 
Wirkung haben.

Gründe für die sofortige Vollziehung:
Der Erlass der 1. Ergänzungsanordnung 
zur Vorläufigen Besitzeinweisung liegt im 
öffentlichen Interesse und im über-
wiegenden Interesse der Beteiligten.Die 
nachteiligen Auswirkungen für die Teil-
nehmer durch den Bau der Umgehungs-
straße sollen baldmöglich beseitigt werden. 
Insbesondere liegt es im öffentlichen 
Interesse, dass eine zügige Abwicklung 
des Flurbereinigungsverfahrens erreicht 
und die ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
der landwirtschaftlichen Flächen sicher-
gestellt wird. Der tatsächliche Besitzüber-
gang lässt sich durch die ineinander-
greifenden Besitzregelungen des Flur-
bereinigungsplanes nur gleichzeitig für alle 
Beteiligten des Verfahrens vollziehen. 
Diese allgemeinen Vollzugsinteressen 
überwiegen das Interesse von Klägern an 
der aufschiebenden Wirkung der von ihnen 
erhobenen Rechtsbehelfe.

Rechtsbehelfsbelehrung sofortige 
Vollziehung

Gegen die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung kann die Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 
Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem

Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen

9. Senat -Flurbereinigungsgericht-
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster.

Im Auftrag

        LS                    gez.

(Huber)

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-
Mönchengladbach, 01.06.2012
Dienstgebäude
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 - 40
Tel.: 0211/475-9835
FAX: 0211/475-9791

Flurbereinigung Arsbeck II
Az.: 33- 16 06 2

Überleitungsbestimmungen
zur vorläufigen 

Besitzeinweisung

Die Bezirksregierung Düsseldorf erlässt 
hiermit als Flurbereinigungsbehörde, nach 
Anhörung des Vorstandes der Teil-
nehmergemeinschaft, die nachstehenden 
Überleitungsbestimmungen für das Flur-
bereinigungsverfahren Arsbeck II. Sie 
regeln gemäß § 62 Abs. 2 und § 66 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG), die 
tatsächliche Überleitung in den neuen 
Zustand, namentlich den Übergang des 
Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung 
der neuen Grundstücke.

Die Überleitungsbestimmungen sind Be-
standteil der vorläufigen Besitzeinweisung 
vom 01.06.2012 (§ 65 FlurbG) und treten 
zeitgleich in Kraft.

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Diese Überleitungsbestimmungen gel-
ten für alle am Flurbereinigungsver-
fahren Beteiligten.

1.2 Nach Aberntung der aufstehenden 
Früchte,spätestens mit den in 
nachstehender Tabelle genannten 
Terminen, gehen der Besitz, die 
Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den in den Nach-
weisen zur neuen Feldeinteilung be-
nannten Empfänger über. Die Abern-
tung und Räumung der bisherigen 
alten Grundstücke müssen ent-
sprechend der Nutzungs- bzw. 
Fruchtart bis zum jeweiligen Termin 
des Nutzungsübergangs beendet sein. 
Die Räumung bedeutet die völlige 
Freimachung des Grundstücks für die 
Bewirtschaftung durch den Nachfolger. 
Maisstoppeln und Rapsstoppeln sind 
vom Alteigentümer zu häckseln. 
Häckselstroh gilt als Aberntung.

Beteiligte, die diese Vorschrift nicht 
beachten, haben keinen Anspruch auf 
Entschädigung, wenn die Grundstücke 
nach diesen Bestimmungen auf den 
Empfänger der Abfindungsflurstücke 
übergehen. Darüber hinaus ist der 
Empfänger der Abfindung nach 
Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde berechtigt, noch aufstehende 
oder lagernde Früchte, Materialien 
sowie Zäune und andere versetzbare 
Anlagen auf Kosten und Gefahr des 
bisherigen Eigentümers zu entfernen

1.3 Für nicht aufgeführte Feldfrüchte und 

bekanntgegeben und auf Antrag auch an 
Ort und Stelle erläutert.

Die tatsächliche Überleitung in den neuen 
Zustand wird durch Überleitungsbe-
stimmungen geregelt (§ 65 Abs. 2 FlurbG in 
Verbindung mit § 62 Abs. 2 und 3 FlurbG).

Nach dem Abschluss der Wegebaumaß-
nahmen und nach Vorlage des Flurbe-
reinigungsplanes sollen die Teilnehmer 
baldmöglichst in den neuen Besitz 
eingewiesen werden, um die nachteiligen 
Auswirkungen durch den Bau der B221 -
Ortsumgehung Arsbeck- zu beseitigen. Es 
ist den Beteiligten daher nicht zumutbar, 
den Besitzwechsel erst mit der Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes vorzunehmen. 
Die bereits am 01.06.2012 erlassene 
Vorläufige Besitzeinweisung ist geringfügig 
zu ändern, um Einwendungen gegen den 1. 
Entwurf des Flurbereinigungsplanes Rech-
nung zu tragen.
Nach Abwägung aller hier erheblichen 
Umstände entspricht es daher pflicht-
gemäßem Ermessen, die 1. Ergänzungs-
anordnung vorläufige Besitzeinweisung zu 
erlassen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden (§ 68ff Ver-
waltungsgerichtsordnung -VwGO- in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 3 des Aus-
führungsgesetzes zum Flurbereinigungs-
gesetz NW). 
Die Klage ist beim 

Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen

9. Senat -Flurbereinigungsgericht-
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster

schriftlich einzureichen oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erklären. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei 
Abschriften beigefügt werden. 

Die Frist beginnt mit dem ersten Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung (§ 115 Abs. 1 
FlurbG) dieses Verwaltungsaktes. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzge-
richten im Lande Nordrhein Westfalen 
(ERVVO VG/FG) vom 07.11.2012 (GV 
NRW. S. 548) eingereicht werden. 
Hinweise zur Klageerhebung in elek-

tronischer Form und zum elektronischen 

Rechtsverkehr finden Sie auf der Home-

page des Justizministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen (www.justiz.nrw.de). 

Hinweis: 
Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird 
angeregt, sich vor der Erhebung einer 
Klage zunächst mit dem/der zuständigen 
Ansprechpartner/in bei der Bezirksre-
gierung Düsseldorf in Verbindung zu 
setzen, da in vielen Fällen etwaige Un-
stimmigkeiten (z.B. durch kurzfristige 
Änderung des Sachverhaltes, Zahlen-
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andere Flächen gehen der Besitz, die 
Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den in den Nach-
weisen zur neuen Feldeinteilung 
benannten Empfänger spätestens zum 
30.11. über.

1.4 Abweichende Vereinbarungen hin-
sichtlich des Zeitpunktes des Be-
sitzüberganges können unter den 
Beteiligten getroffen werden, wenn 
Rechte Dritter durch diese Verein-
barungen nicht berührt werden. Sie 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde.

1.5 Die Neueinsaat von Zwischenfrüchten 
sowie Untersaaten sind auf den alten 
Grundstücken nicht gestattet.

1.6 Auf die bereits öffentlich bekanntge-
machten Einschränkungen des § 34 
FlurbG wird ausdrücklich hingewiesen.

2. Alte Anlagen

2.1 Versetzbare Anlagen (z.B. Vieh- und 
Geräteschuppen, Weidezäune, Pump-
anlagen u.a.) müssen bis zum 30.11. 
von dem bisherigen Eigentümer der 
alten Grundstücke entfernt werden. 
Die Entfernung muss vollständig 
erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt 
gehen die nicht entfernten Anlagen 
entschädigungslos auf den Empfänger 
der neuen Grundstücke über, sofern 
die betroffenen Beteiligten nicht etwas 
anderes vereinbart haben. 

2.2 Nicht versetzbare Anlagen (z.B. 
Mauern, Scheunen, massive Vieh-
tränken u.s.w.) gehen, soweit zwischen 
den betroffenen Beteiligten nichts 
anderes vereinbart wurde, mit dem 
Besitzübergang der Grundstücke auf 
den Abfindungsempfänger über und 
sind von diesem zu übernehmen.
Kann zwischen den Beteiligten keine 
Einigung über die Frage einer 
eventuellen Entschädigung erzielt 
werden, wird diese auf besonderen 
Antrag von der Flurbereinigungsbe-
hörde - erforderlichenfalls nach 

zur Entwicklung der Landschaft 
NW (Landschaftsgesetz - LG) in 
der derzeit gültigen Fassung wird 
hingewiesen.

4.22Bei Zuwiderhandlungen muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen; sie kann 
anordnen, dass die Ersatz-
pflanzungen am alten Standort 
vorgenommen werden müssen 
(§ 34 FlurbG).

5. Vorübergehende Nutzungsbe-
schränkungen an den neuen Grund-
stücken und Leistungen der Neu-
besitzer infolge Ausbaues der Wege 

Für das Verfahrensgebiet wurde ein neues 
Wegenetz geplant. Die Ausbau- und 
Rekultivierungsarbeiten sind in Arbeit. Die 
neuen Wege und rekultivierten Wege-
flächen können nach Abschluss der 
Bauarbeiten in Besitz genommen werden. 
Damit einhergehende Nachteile werden 
ausgeglichen. 

6. Grenzmarken

Neue Grenzen werden, sofern nicht auf die 
Abmarkung verzichtet wurde, durch Grenz-
steine und Holzpflöcke in der Örtlichkeit 
kenntlich gemacht. Grenzmarken sind für 
die Anzeige der neuen Bewirtschaftungs-
struktur besonders wichtig. Insbesondere 
die Holzpflöcke sollten somit unter keinen 
Umständen entfernt oder versetzt wer-
den. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass diese Holz-
pflöcke zum Zeitpunkt des Besitzüber-
gangs noch vorhanden bzw. zu erkennen 
sind. 

Es liegt im Interesse jedes Beteiligten, 
Sorgfalt walten zu lassen, um Be-
schädigungen an Acker- und Erntegeräten 
zu vermeiden.

Für Schäden an landwirtschaftlichen 
Geräten haftet grundsätzlich weder die 
Teilnehmergemeinschaft noch die Flurbe-
reinigungsbehörde, es sei denn, dass diese 
Schäden unvermeidbar waren.

Entsprechendes gilt für die alten Grenz-
steine. Alt- und Neueigentümern wird 
empfohlen, sich gegenseitig über die Lage 
der alten Grenzsteine zu unterrichten.

Die Beteiligten sind darüber hinaus 
verpflichtet, bei der Bewirtschaftung der 
Abfindungsflurstücke sorgfältig darauf zu 
achten, dass Grenzsteine und Holzpflöcke 
nicht beschädigt oder in ihrer Lage 
verändert werden. Vorsätzlich oder grob 
fahrlässig entfernte oder beschädigte 
Grenzmarken müssen auf Kosten des 
Verursachers neu gesetzt werden.

7. Änderungen/Ergänzungen der
vorgenannten Bestimmungen

Die Flurbereinigungsbehörde kann diese 
Überleitungsbestimmungen allgemein 
oder im Einzelfall ändern oder ergänzen. 
Die Änderungen oder Ergänzungen 
werden den betroffenen Teilnehmern 

Anhörung eines Sachverständigen - 
entschieden. Entsprechende Anträge 
sind bis zum 30.11. schriftlich bei der 
Flurbereinigungsbehörde zu stellen. 

2.3 Alte Mieten (z.B. Strohmieten, Futter-
rübenmieten, Zuckerrübenmieten und 
Silagemieten) müssen bis zum 30.11. 
geräumt sein und die entsprechenden 
Grundstücksteile in ordnungsge-
mäßem Zustand an den Besitzer der 
Landabfindung übergeben werden.

2.4 Der Empfänger der Abfindung ist nach 
Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde berechtigt, eine eventuell not-
wendige Räumung auf Kosten des 
bisherigen Eigentümers durchzu-
führen.

3. Neue Anlagen

Mieten, Weideschuppen, Tränkanlagen, 
Einfriedungen sowie sonstige Anlagen 
dürfen nur auf den Abfindungsflurstücken 
angelegt werden. Bei der Errichtung 
solcher Anlagen sowie bei der Anpflanzung 
von Hecken, Bäumen und Sträuchern sind 
u.a. die Bestimmungen des Nachbarrechts-
gesetzes (NachbG NW) in der derzeit 
gültigen Fassung zu beachten.
4. Holzbestände, Obstbäume und

Beerensträucher

4.1 Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
innerhalb geschlossener Waldgebiete 
wechseln zum 30.11. den Besitzer. Die 
Bestandswertermittlung wurde mit den 
Eigentümern einvernehmlich geregelt.

4.2 Holzbestände außerhalb geschlosse-
ner Waldgebiete, Obstbäume oder 
Beerensträucher wechseln zeitgleich 
mit dem jeweiligen Grundstück den 
Besitzer.
Dabei ist folgendes zu beachten:
4.21Alle vom Landschafts- oder Natur-

schutz betroffenen Gehölze dürfen 
nicht ohne ausdrückliche Zu-
stimmung der Flurbereinigungs-
behörde beseitigt werden. Auf die 
Vorschriften des Gesetz zur 
Sicherung des Naturhaushalts und 
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bekannt gegeben.

8. Zwangsmittel und Geldbußen

Die Flurbereinigungsbehörde kann diese 
Überleitungsbestimmungen mit Zwangs-
mitteln durchsetzen (§ 137 FlurbG in Ver-
bindung mit dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen).

Im Übrigen wird auf die Bestimmungen des 
§ 154 FlurbG hingewiesen, wonach 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften 
des § 34 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 oder des § 85 
Nr. 5 FlurbG (Veränderungssperren) als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
geahndet werden können. Gegenstände, 
auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, 
können eingezogen werden.

Im Auftrag

gez.

(Huber)

Bezirksregierung Düsseldorf
Flurbereinigungsbehörde
-Dezernat 33-
Mönchengladbach, 17.06.2013
Dienstgebäude
41061 Mönchengladbach
Croonsallee 36 - 40
Tel.: 0211/475-9803, -9826, -9835
Fax: 0211/475-9791

FlurbereinigungArsbeck II
Az.: 33 - 16 06 2

Öffentliche Bekanntmachung

Im Flurbereinigungsverfahren Arsbeck II 
wurde der Flurbereinigungsplan gem. § 58 
Flurbereinigungsgesetz aufgestellt. Er wird 
hiermit den Beteiligten bekanntgegeben. 
Der Flurbereinigungsplan mit seinen 
Bestandteilen liegt zur Einsichtnahme für 
alle Beteiligten aus in der Zeit von 
08.07.2013 bis zum 09.08.2013 bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf -Dienstge-
bäude Mönchengladbach-, Croonsallee 
36-40, 41061 Mönchengladbach während 
der Dienststunden (Montag bis Donnerstag 
9.00 bis 16.00 Uhr sowie Freitag 9.00-14.00 
Uhr. Telefonische Terminabsprache wird 
empfohlen).

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der 
Flurbereinigungsplan den Beteiligten ge-
genüber als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Flurbereinigungsplan kann 
innerhalb eines Monats nach seiner 
Zustellung Klage erhoben werden (§ 68ff 
Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- in 
Verbindung mit § 1 Abs. 3 des Aus-
führungsgesetzes zum Flurbereinigungs-
gesetz NW). Die Klage ist beim 

Oberverwaltungsgericht für das Land 

Nordrhein-Westfalen
9. Senat -Flurbereinigungsgericht-
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster

schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären (§§ 70, 74 VwGO).

Die Klage kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein Westfalen 
(ERVVO VG/FG) vom 07.11.2012 einge-
reicht werden.
Hinweise zur Klageerhebung in elekt-

ronischer Form und zum elektronischen 

Rechtsverkehr finden Sie auf der Home-

page des Justizministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen (www.justiz.nrw.de). 

Hinweise außerhalb der 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Wegen der Höhe der Geldentschädigung 
nach §§ 88 Nrn. 3 - 5 FlurbG ist gemäß § 88 
Nr. 7 FlurbG der Rechtsweg vor dem or-
dentlichen Gericht zulässig. Die im Flurbe-
reinigungsplan festgesetzten Geld-ent-
schädigungen können mit dem Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung angefochten 
werden. Der Antrag ist innerhalb der oben 
bezeichneten Klagefrist bei der Flur-be-
reinigungsbehörde einzureichen, über den 
Antrag entscheidet das Landgericht 
Düsseldorf - Kammer für Baulandsachen- 
(§ 50 Landesenteignungs- und Ent-
schädigungsgesetz NW i.V.m. § 217ff 
Baugesetzbuch). Der Antrag des Ent-
schädigungsberechtigten ist gegen den 
Unternehmensträger, der des Unter-
nehmensträgers gegen den Entschädi-
gungsberechtigten zu richten.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird 
angeregt, sich vor der Erhebung einer 
Klage zunächst mit dem/der zuständigen 
Ansprechpartner/in bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf in Verbindung zu 
setzen, da in vielen Fällen etwaige 
Unstimmigkeiten (z.B. durch kurzfristige 
Änderung des Sachverhaltes, Zahlen-
dreher, Schreibfehler etc.) bereits im 
Vorfeld einer Klage rechtssicher behoben 
werden können. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass sich die Klagefrist durch einen 
solchen außergerichtlichen Einigungsver-
such nicht verlängert. 

Im Auftrag
      (LS)                  gez.

(Huber)
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Aufgebot eines 
Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verloren-
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt 
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, ist die Kraftloserklärung beantragt 
worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500868629

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
binnen drei Monaten, spätestens am 
2. Oktober 2013, seine/ihre Rechte 
anzumelden und das Sparkassenbuch 
vorzulegen, andernfalls wird dieses für 
kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 2. Juli 2013

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung eines 
Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verlorenge-
gangene Sparkassenbuch, ausgestellt von 
der Stadtsparkasse Mönchengladbach, 
wurde am 21.06.2013 durch Beschluss des 
Sparkassenvorstandes für kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3402197226

Dieser Beschluss des Sparkassenvor-
standes kann nur durch Klage nach 
Maßgabe der §§ 957, 958 ZPO 
angefochten werden.

Mönchengladbach, den 25. Juni 2013

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung eines 
Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verlorenge-
gangene Sparkassenbuch, ausgestellt von 
der Stadtsparkasse Mönchengladbach, 
wurde am 21.06.2013 durch Beschluss des 
Sparkassenvorstandes für kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500595149

Dieser Beschluss des Sparkassenvor-
standes kann nur durch Klage nach 
Maßgabe der §§ 957, 958 ZPO ange-
fochten werden.

Mönchengladbach, den 25. Juni 2013

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung eines 
Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verlorenge-
gangene Sparkassenbuch, ausgestellt von 
der Stadtsparkasse Mönchengladbach, 
wurde am 27.06.2013 durch Beschluss des 
Sparkassenvorstandes für kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3500844208

Dieser Beschluss des Sparkassenvor-
standes kann nur durch Klage nach 
Maßgabe der §§ 957, 958 ZPO ange-
fochten werden.

Mönchengladbach, den 27. Juni 2013

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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Stadt Mönchengladbach und Kreis Viersen erweitern 
Zusammenarbeit: Betreuungsgeldstelle wird Teil des gemeinsamen 

Versorgungsamtes

Der Kreis Viersen und die Stadt Mönchengladbach setzen ihre erfolgreiche interkommunale 
Zusammenarbeit fort und erweitern das gemeinsam erbrachte Leistungsspektrum um die 
Aufgaben nach dem Bundesbetreuungsgeldgesetz, das zum 1. August 2013 in Kraft tritt. 

Ab August kann für Kinder vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 
36. Lebensmonats Betreuungsgeld von zunächst 100 Euro monatlich und ab 1. August 2014 in 
Höhe von 150 Euro in Anspruch genommen werden, wenn das Kind keinen Betreuungsplatz in 
einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege in Anspruch nimmt und die Eltern kein 
Elterngeld beziehen. Für jedes Kind wird höchstens 22 Monate Betreuungsgeld gezahlt. Die 
Aufwendungen für das Betreuungsgeld trägt der Bund. Das Betreuungsgeld wird im Rahmen einer 
Novellierung des Bundeselterngeldgesetzes eingeführt, die Abwicklung ist den Kreisen und 
kreisfreien Städten übertragen worden. 

Da die Aufgaben nach dem Bundeselterngeldgesetz bereits seit fünf Jahren durch das 
gemeinsame Versorgungsamt der Stadt Mönchengladbach und des Kreises Viersen 
wahrgenommen werden, soll auch die zusätzliche Aufgabe Betreuungsgeld innerhalb des 
gemeinsamen Versorgungsamtes abgewickelt werden. 

Eine entsprechende Vereinbarung haben Peter Ottmann, Landrat des Kreises Viersen, und 
Mönchengladbachs Oberbürgermeister Norbert Bude gestern (8.Juli) im Beisein der beiden 
Sozialdezernenten Ingo Schabrich (Kreis Viersen) und Dr. Michael Schmitz (Stadt 
Mönchengladbach) unterzeichnet. Nach dem Motto „Nicht jeder muss das Rad neu erfinden“ 
betonten Bude und Ottmann die gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit zwischen Stadt und 
Kreis, die sich nicht nur beim gemeinsamen Versorgungsamt, sondern zum Beispiel auch in der 
euregio rhein maas nord zeige.

Um die Anträge auf Betreuungsgeld ab August zügig bearbeiten zu können, wird das 
Versorgungsamt an der Fliethstraße 88 in Mönchengladbach zunächst um eine Vollzeitkraft und 
zwei Teilzeitkräfte erweitert. Bei Bedarf kann die Betreuungsgeldstelle aber auch personell weiter 
aufgestockt werden. 

Eltern aus Mönchengladbach oder dem Kreis Viersen, die bereits vor dem 1. August Fragen zum 
Betreuungsgeld haben, können sich an das Versorgungsamt, Fliethstraße 88, 41061 
Möncheng ladbach,  2 .  E tage,  wenden.  E-Mai l  Kontak t  ab  dem 10.  Ju l i :  
betreuungsgeld@moenchengladbach.de 

Telefonische Ansprechpartner erreichen Sie unter den Durchwahlnummern 02161/25-3886 bis 
3890 und zusätzlich ab 1. August unter den Rufnummern 02161/25-3883, -3984 und -3895


